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Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung dieses TÜV-Gutachten, auch auszugsweise, sind 
untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt. 
Dieses TÜV-Gutachten ist in den Kfz-Papieren mitzuführen und bei Fahrzeugkontrollen auf 
Verlangen vorzuzeigen. Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nach § 19Abs. 3 Nr. 4 StVZO 
erforderlich, da andernfalls die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt. 
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TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

Deutschstraße 10 

A-1230 Wien 

www.tuv.at 

Teilegutachten 
TGA-Art 11.1 

 
Nr. 20-TAAS-0400/SRA 

 
über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen 
gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit Anlage XIX StVZO 
 
für den Änderungsumfang : Frontspoilerlippe 
  
vom Typ : 300 580 1001 
  
des Herstellers : Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG 

 Günther-Irmscher-Straße 14-22 
 73630 Remshalden 
 Deutschland 

  
für die Fahrzeuge : Fiat Talento  
 
 

0. Hinweise für den Fahrzeughalter 
 

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme 
 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich 
die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder 
festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das 
Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme 
vorzuführen. 

 
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen 
 
Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten. 
 

Mitführen von Dokumenten 
 
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit 
den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach 
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter 
entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den 
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu 
beantragen. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
 
 

I. Verwendungsbereich 
 
Fahrzeughersteller Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp EG-BE-Nr. 

FIAT Fiat Talento FJL, FFL e2*2007/46*0496*.. 
e2*2007/46*0497*.. 

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: 
  
 Die Anbauteile sind geeignet zum Anbau an Fahrzeugen der oben genannten Typen bis zu einer bbH 

von 190 km/h. 
 
 

II. Beschreibung des Teils 
 

II.1 Frontspoilerlippe  
  
Typ : 300 580 1001 
Varianten : eine, 300 580 1001 
Kennzeichnung : Frontspoiler  Fiat Talento 

 Irmscher Nr.  300 580 1001 
 FCA drawing no. 735 683 312 
 Supplie code  39724 
 Made in Germany 1612 >PUR< 

 

  
Art der Kennzeichnung : Typschild 
Ort der Kennzeichnung : Radlauf, links 
  
Technische Daten  
  
Hauptabmessungen [mm] : 543,84 x 1774,83 x 293,64 
Werkstoff : PUR 
Masse [kg] : ca. 2100 
Befestigung : geklebt 
Montage : siehe Montageanleitung 
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III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 
 

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende 
Einschränkungen: 

 
 Die Montage der Anbauteile in Verbindung mit einer Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus ist nur statthaft, 

wenn eine Bodenfreiheit von min. 80 mm erhalten bleibt. 
 
 

IV. Auflagen und Hinweise 
 

Auflagen und Hinweise für den Hersteller 
 

 Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten. 
 

 Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster 
und Handelsware. 
 

Auflagen und Hinweise für den Anbau 
 

 Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten. 
 

 Bei der Lackierung ist darauf zu achten, dass die Kennzeichnung nicht beeinträchtigt wird. 
 

 Die freie Zugängigkeit für die vordere Abschleppeinrichtung wird durch den Anbau des 
Frontstoßstangenansatzes nicht beeinflusst. 
 

 Die Abmessungen des Fahrzeugs ändern sich durch den Umbau nicht. 
 

 Die Mindestbodenfreiheit von 80 mm wurde eingehalten. 
 

Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme 
 

 Es ist auf fachgerechte Befestigung zu achten. Die Auflagen und Hinweise für den Anbau sind zu 
beachten. 
 

Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter 
 

 Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten. 
 

 Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen. 
 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen 
Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu 
melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 
 

Feld Eintragung 
22 MIT IRMSCHER AUTOMOBILBAU GMBH & CO. KG FRONTSPOILER; KENNZ. 

IRMSCHER, 300 580 1001******* 
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V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 
 
Die Frontspoilerlippen wurde entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen 
an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1“ (Ausgabe 07.2012) begutachtet. 
Sie entsprechen den Forderungen dieses Merkblattes und der StVZO. 
 
Insbesondere wurden folgende Prüfkriterien untersucht: 
 
 Fahrverhalten, Auftrieb 

Keine Änderung im Vergleich zum Serienstand. 
 

 Luftwiderstand, Höchstgeschwindigkeit 
Keine Änderung im Vergleich zum Serienstand. 

 
 Lichttechnische Einrichtungen 

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Karosseriebauteile 
in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt. 
 

 Bremsen 
Die thermische Belastung der Radbremsen wird durch den Anbau nicht unzulässig erhöht 
 

 Äußere Gestaltung 
Hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten entsprechen die Anbauteile in Anbaulage der ECE-R26. 
Die Anbauteile sind aus splittersicherem Material hergestellt.  
 

 Anbau 
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die vom Hersteller mitgelieferte Montageanleitung beachtet 
wird. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert. 

 
 Fußgängerschutz. 

Die im oben genannten VdTÜV-Merkblatt, Anhang I, Punkt I.2. genannten Bedingungen werden durch 
den Anbau eingehalten:  

o die senkrechte und waagerechte Projektion des äußeren Fahrzeugumrisses wird im 
vorgeschriebenen Bereich um nicht mehr als 30 mm überschritten; 

o die Anbauteile befinden sich unterhalb der 285 mm Horizontalebene und sind 
materialbedingt nachgiebig, so dass ein Ausweichen dieser Teile nicht wesentlich behindert 
wird. 

 
 

VI. Anlagen 
 
Fotoblatt, Zeichnung (2 Seiten) 
 
  



G-Zl.: 20-TAAS-0400/SRA 

 

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH 
Benannter Technischer Dienst (KBA, NSAI) 
Designated technical service (KBA, NSAI) 
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle (AkkA) 
Accredited Testing & Inspection body 

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes 
bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH 

The reproduction and/or duplication of this document in extracts requires 
written approval by TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

Seite/Page 5 / 5 

 

VII. Schlussbescheinigung 
 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und 
der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten 
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung 
entsprechen. 
 
Der Hersteller (Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG) hat den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr. K2 
1700322, Zertifizierungsstelle der GTÜ) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, 
Abschnitt 2 StVZO, unterhält. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn 
vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 
Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen 
Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des 
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt. 
 
Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte. 

 
Filderstadt, 17.07.2020 

 
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

 
 
 

Der Prüfer 
Test Engineer 

 

 

Rainer SCHARFY 
rainer.scharfy@tuv.at 
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Fotoblatt 

 

 
Kennzeichnung, Beispiel 

 
 

 
Frontansatz, Typ 300 580 1001 
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